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Einbcrnsnngskundmachung.

Allebei der Musterungin der Zeit vvm Ui. Novemberbis ZI. Dezember1914 znm Laudsturmdienstc
uiit derWaffegeeignetbefundenenLandstuMPflichtigcn

der GrburtsjahrAänAc l«U7. innr;. UM» und ltt!>0

habeneinzurttcken. sosenisicnichtschonzumDienstemit derWaffehcrangczogcnodervon diesemDiensteaus
Rücksichtendes öffentlichenDienstesoderInteressesansbestimmteoderaufnnbestimniteDauerenthobenworden
sind, und habensich

am 1l>. Jänner 1915

bei dem in ihremLandsturmlegitimationsblattcbezeichnctcnk. und k. Ergänzungsbezirkskommando, beziehungs¬
weisek. k. Landwchr-(Landesschiitzcn-)Ergänznugsbezirkskonnnaubocinzufinden.

Für diejenigenLandstnrmpflichtigender (Seburtsjahrgängc1887. 1888. 1889 und 1890. die wegenvor¬
übergehenderErkrankungerstzn einemspäterenTermin einzurückenhaben, gilt der hicfnrbestimmte, ans dem
Landsturmlegitiinativusblattezu entnehmendeTermin als der Zeitpunktfür dieEinrückungzumobcrwähntcn

Bei der Nachmusterungnachdem16. Jänner 1915 geeignetBefundeneder genanntenJahrgänge haben
binnen48 Stunden nachihrerMusterungcinznrücken.

Es liegt im Interesseeines jedendieserLandstnrmpflichtigen. ein Paar festerSchuhe(eventuellStiefel.
Opankei». daun warmewolleneUnterwäsche, warmeKleiderOvollcneWestemitÄrmeln. Wolleibchcu. Sweater.
Pelze, dickenWintermantelu. dgl.). WollsockcnOvollcneFußlappen». Schncehaubc. Pulswärmer, warmeiWoll-l
Handschuhe, warnteDecke(Kotze) undeinenRucksack, jedenfallsaber ein Esizeugund ein Eßgcfäßmitznbringen.
soweiter dieseAnsrnstnngsgcgcnständebesitzt. Diese werden, falls sicals brauchbarzur Benützungim militä¬
rischenDienstebefundenwerden, nachihremWerte vergütetwerden. AuchempfiehlteS sich. Nahrungsmittel
für drei Tage milzubringen.

Das Landsttlnulegitimationsblattberechtigtzur freienEiscnbahnfahrtbeiderEinrückungundistvorAntritt
dieserFahrt bei der Persvnenkaffeder Ansgangsstatiouabstempelnzu lassen.

Die Richtbrfvlgung dieses Einberufungsbefehles wird nach dem Gesetze Vvm Ltt. Juni
Ittoo . VcicksgesrtzlilaN Dr . 137, strenge bestraft.

vom WaMrale der Leichohnupt- und ResideiiMt Wien als politischerötiirllsliehörde.

Wien, am 29. Dezember1914.
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